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SÖejüglidj ber genfterfläclje blieb eS bei beut SJtafj
on 1 in" auf 30 m® ^Rauminhalt, fofern bas genfter

unmittelbar ins greie führte, ober 2 m * auf 30 m" IRaunt»
nbalt bei ^Beleuchtung bitrcl). Dblicf)ter.

î)er uutnbe ^unf't biefer 23eftimntungett lag in ber
H ber ilReffung ber ©ebäubef)ül)e (bis Oberfante Dacl)»

BHmtsj unb in ber 23orfd)rift, bag ber §uerft 23auenbe
ur 25"/o uon ber ©ebättbehöhe (minbefteitS 3 in) non
et ©umje entfernt bleiben muffe, gerner waren bei

msttger SluSlegttng nur ganj gefcf)loffeite ober ganj offene

j
uioeife — mit nur ©injelhäufern - möglicl); jwei»

JUuje unb breifadje Käufer burften eigentlich 9<u' ui^t
eiotUigt werben. 2Begen ben Darfjgcfimfen laut man
ulb genug in 93erlegcnf)eit, weil bie neuere 2lrd)itel'tur

Bogen, tief herabgezogenen Dächern ben 2torjug gab unb
®fu, manchmal fogar jwei 28ol)nftöd'e in bas „Dadf"
^nbante. 28aS gait als DachgefintS? Der „betroffene"
-Radjbar war ber Sluffaffttng, bas DachgefintS liege über
ft obcrften 2öof)nung, währenb ber Zaubert bie 2)e=

juiuinung fo auslegte, wie fie nach ben planen ausge»
«9t werben f'onnte unb jmar auch bann, wenn eS offen»
U«)tlic() war, baff bas DachgefintS abfichtlich tief gelegt
unb eigentlich nur ein Schornbach über bie oberfte 2ßoi)=
?Uttg hinabgejogen würbe. Damit war bas 9îad)barl)auS
Uiuficbtlitb ßuft unb Sicht manchmal gattj bebeutenb be=

'ucbteiligt. 9îod) unerträglicher würben bie Serbältniffe,
Ujonit ber „juerft 23attenbe" ein ,f3auS crftellte, bas höher
ots 12 m war. Olctcl) 2>orfcl)rift butte biefer nur einen
btertel ber ©efanttbübe als ©renjabftanb einzuhalten,
'Odbrenb ber Dkfitjer beS 2tacl)bargrunbftüd:cS fpäter ben

^ausabftanb nach bem höheren ©ebäube richten muffte.
,,"u 5. 23. A ein tpaus ooti 14 m .ftühe neben einem

uniiberbauten ©runbftütf crftellte, muffte er einen ©renj»
ubjtanb non 3,5 m einhalten. Der nacbfolgenbe H muffte
Utt einem .fwuSabftanb oon wenigfteuS f '/' 7 m reebnen,

menu fein Sßobnbaus nur ein Stocfwerf hoch ge=
uiotben wäre, ©r oerlor alfo ju ©unften beS juerft
uuenben Dîacljbars 0,5 m 23oben ; erft wenn er ebenfalls

j
"i hoch ober höbet baute, tonnte er ben Dlauplatj

^Uenfogut ausnützen wie A. gür bie 23emot)ner ber beiben
buitfev mjf ja biefer oergröjferte älbftanb angenehm ;
ber ber 23auplat$ H würbe ju ©unften twit A in ber
berbaubarfeit beengt. OJtaffgcbenb über bie grage, tuet

L^rft baue, waren bie ©inreid)ung ber pleine uitb bie

^ufitellmig ber 23augefpaitite. Jtt ber Jeit ber regen
outätigfeit banbelte es fiel) manchmal nur um Schein»

U ojet'te, bie oielleidft um fur je geit — manchmal eine

«j
ttube — oorher eingegeben würben, um bent lieben
tepbar juoorjufontnten ober ihn ju „Unterhanbluttgen"

k ueranlaffen. gür bie 3Baup01i5eibehörbe entftanben
,^Vfus fitjlige gragen, namentlich bann, wenn bie glätte
dp? uollftänbig unb nicht richtig eingegeben, bie 23au-

jj'Punne unrichtig aufgefteltt würben ober letztere nicht
"on planen übereinftimmten.

R. ö'it ©ntwurf ju einem fantonalen 23augefetf bes

fj'"us 3t. ©allen, ber in ben fahren 1908 unb 190!)

'(j«' Jub unb feitber nicht weiter oerfolgt würbe, i|t bie

9Hung biefer Dterhältniffe wie folgt oorgefehett:

Drin ^ offener 23aitweife foil ber ©rengabftanb em

3 m v ^ **pöhe bes ju erftellenben ©ebäubeS, wenigftens
m., 1, uer ©ebäubeabftanb ein Drittel ber Summe beiber

auf" "

^forbc

ft„. ^ubehöf)en, wenigftens (i m betragen. Der ©renjab»

frfn x f uur bann Heiner fein, wenn trot',bent ber
toevliche ©ebäubeabftanb gefiebert ift.

bar-, kf'ui fvnf'rafttreten biefes ©eiet;es auf bem 2 lach»

f(wjr^ubftücf bereits ein ©ebättbe befteht ober in 2(us=

©i,,/"J9 begriffen ift, genügt unter allen ltmftänben bie

6öbp s,
S ©renjabftanbcê ooit einem Drittel ber

be§ jy erftellenben ©ebäubeS, auch meint fiel) babei-

eine Heinere als int oorhergehenbett Slbfat; geforberte
©ebäubebiftanj ergibt."-

„Die $öhe eines ©ebäubeS wirb genteffett 001t ber
anfchlieffenben ©rboberfläche ober bei erhöhter Sage über
ber Strafte oott ber Straffenfrone, unb jwar bei ©e=
bättben, welche mit ber Drauffeite gegen bie Straffe ge=

ftellt fittb, bis jttnt Schnitt ber oorberen 2Sattbfläche mit
ber Dachfläche, unb bei ben mit ber ©iebelfeite geftellten
©ebättbett bis jur hctlbett ©iebelhöhe.

.fiat bie Straffe ober bie anftopenbe ©rboberfläche
längs bes ©ebäubeS eine ungleiche 23reite ober eine

anfteigenbe Höhenlage, fo ift bei ber 23enteffung ber
jttläfftgett ©ebäubelföhe ber burchfchnittliche 23aulinien=
abftan'b ober bie mittlere |)öl)e ber anftoffenben @rb=

Oberfläche in ^Rechnung ju nehmen.
^23ei mit ber Drauffeite gegen bie Straffe geftellten

©ebättbett, welche auf bie gattje Sättge bie juläffige gröffte
•ftöhe erreichen, barf mit bent gegen bie Straffe geneigten
Dach eine Steigung jttr .sborijontalen oon einem hetbett
rechten 2ßinf'et nicht überfchritten werben. 23ei geringerer
.ftöhe ift innerhalb ber oorbejeidftteteti ©rettje eine fteilere
Steigung beS, Daches ttttb bie Slttbringung oott Slufbauten
wie Ouerhäufer, ©iebel, Dürnte unb brgl. geftattet. Über
jene ©renje hinaus fittb fteilere Dächer unb Stufbauten
nur infoweit juläffig, als ber bantit oerminberte Sicht»
eittfall bitrcl) eittfprechenbe SSermittberung ber ©ebättbe»
höhe an anberer Stelle beS ©ebäubeS erfetjt wirb. 2lttffer
23ered)uttng fallen einfache ftehenbe Dad)fettfter, Pfeiler»
befrönungen, Sdjorufteine u. brgl., fofern folc£)e pfammen
nicht mehr als ein Drittel ber ©ebättbelättge einnehmen.

(Sdjluff folgt.)

UerbancUwesen.

Der ©cnicrbcoerbnnö öcr Stnbt Zürich hielt in
ber „ Schmibftttbe " feine orbenttiche ©eneraloerfamm»
Ittitg ab. Der 2torfit;enbe gebachte einleitenb beS lang»
jährigen treuen CluäftorS geatt Sluber, ber am
10. gttli 1918 infolge einer Operation geftorben ift.
ißrotofoll, Jahresbericht unb JahreSrechnung würben
biSfüffiottSloS genehmigt. Die Dîechttititg „gottbS jur
©rridftung eitteS permanenten 2luSftelltnigSgebäubeS 1917"
ergeigt einen weiteren ©iitnahmeit=Überfchuff oon 8566
grant'en unb eS ftellt fich baS 9teinoermögen ©nbe 1917
auf 200,251 gr. Der Qug ber Jeit madjte auch i"
bem tßerbanb eine Dteoifion ber Statuten, bie eine

ftraffere Organifation ber einzelnen 23erufSgrttppen inner»
halb beS 2ierbattbeS julaffen, ttotwenbig. SPDit uitwefettt»
liehen äinberittigett würben bie netten Statuten nach 23or»

läge genehmigt. 2HS ißräfibent beS 23erbanbeS würbe
@b. 25ooS»Jegher einftimmig für eine weitere SlmtSbauer
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Pieterlen bei Biel-Bienne
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7'elegranam-^ldresse :

PAFPBECH PJETEHEBÄ,
empfiehlt seine Fabrikate in: 3c66

isoüerplatten, Isolierteppiche
Korkplatten und sämtliche Teer- und

Asphalt - Produkte.
Oeckpa^ieicc roh und Imprägniert, in nur bester

Qualität, zu billigsten Preisen.
Carbolineum. Falzbaupappen.
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bezüglich der Fensterfläche blieb es bei dem Maß
on fl 11,2 :ut Rauminhalt, sofern das Fenster

unmittelbar ins Freie führte, oder 2 m' auf 80 Rauin-
nhnlt bei Beleuchtung durch Oblichter,

Der wunde Punkt dieser Bestimmungen lag in der
U der Messung der Gebäudehöhe <bis Oberkante Dach-

mstmss und in der Vorschrift, daß der zuerst Bauende
Nir 2.>"/„ von der Gebändehöhe (mindestens 8 ust von
er Grenze entfernt bleiben müsse. Ferner waren bei

lrenger Auslegung nur ganz geschlossene oder ganz offene
^anweise — mit nur Einzelhäusern - möglich; zwei-
iuche und dreifache Häuser durften eigentlich gar nicht
ewilligt werden. Wegen den Dachgesimsen kam man
ald genug in Verlegenheit, weil die neuere Architektur

lohen, tief herabgezogenen Dächern den Vorzug gab und
flN manchmal sogar zwei Wohnstöcke in das „Dach"
Anbaute. Was galt als Dachgesims ^ Der „betroffene"
machbar war der Auffassung, das Dachgesims liege über
er obersten Wohnung, während der Bauherr die Be-

ünilmung so auslegte, wie sie nach den Plänen ausge-
M werden konnte und zwar auch dann, wenn eS offen-
üchtlich war, daß das Dachgesims absichtlich lies gelegt
und eigentlich nur ein Scheindach über die oberste Woh-
,chng hinabgezogen wurde. Damit war das Nachbarhaus
HUtsichtlich stuft und Licht manchmal ganz bedeutend be-

ìuchleiligt. Noch unerträglicher wurden die Verhältnisse,
îuenn der „zuerst Banende" ein Haus erstellte, das höher
UH l2 w war. Nach Vorschrift hatte dieser nur einen
"Hertel der Gesamthöhe als Grenzabstand einzuhalten,
Während der Besitzer des Nachbargrundstückes später den
Qausabstand nach dem höheren Gebäude richten mußte.

.flu z. B. ^ ein Haus von 14 ,n Höhe neben einem
unüberbauten Grundstück erstellte, mußte er einen Grenz-
uvflnnd von 8,5 m einhalten. Der nachfolgende 8 mußte
Uä einem Hausabstand von wenigstens - 7 w rechnen,
uuch iveitn sein Wohnhaus nur ein Stockwerk hoch ge-
Worden wäre. Er verlor also zu Gunsten des zuerst
'uuenden Nachbars 0,5 m Boden; erst wenn er ebenfalls

P' u> hoch oder höher baute, konnte er den Bauplatz

f sogut ausnützen ivie 5. Für die Bewohner der beiden
dauser umr ja dieser vergrößerte Abstand angenehm;
ver der Bauplatz ü wurde zu Gunsten von à in der
verbaubarkeit beengt. Maßgebend über die Frage, wer

^flfl baue, waren die Einreichung der Pläne und die

^ufftellung der Baugespanne. In der Zeit der regen
Untätigkeit handelte es sich manchmal nur um Schein-

^ Nette, die vielleicht um kurze Zeit — manchmal eine

V ^ vorher eingegeben wurden, um deut lieben

Machbar zuvorzukommen oder ihn zu „Unterhandlungen"
c Heranlassen. Für die Baupolizeibehörde entstanden

nimfl^ kitzlige Fragen, namentlich dann, wenn die Pläne
"allständig und nicht richtig eingegeben, die Bau-

Wu unrichtig ausgestellt wurden oder letztere nicht
avn Plänen übereinstimmten.

cz. Hw Entwurf zu einem kantonalen Baugesetz des

enm
^ à Gallen, der in den Iahren 1908 und kW!)

s

^ ""d seither nicht iveiter verfolgt wurde, ist die

Mung dieser Verhältnisse wie folgt vorgesehen:

Triff ^ offener Bauweise soll der Grenzabstand ein

H H der Höhe des zu erstellenden Gebäudes, wenigstens

Got 7 "k" Gebäudeabstand ein Drittel der Summe beider

auf
' - ^

^sordk

sty'fl"dehöhen, ivenigstens <> in betragen. Der Grenzab-

ersr. H uur dann kleiner sein, wenn trotzdem der
weAiche Gebäudeabstand gesichert ist.

bar-, dvim Inkrafttreten dieses Gesetzes aus dem Nach-

füln> "dstück bereits ein Gebäude besteht oder in Aus-

Eiim^ Gegriffen ist, genügt unter allen Umständen die

HölI zàng eines Grenzabstandes von einem Drittel der
des zu erstellenden Gebäudes, auch wenn sich dabei-

eine kleinere als im vorhergehenden Absatz geforderte
Gebäudedistanz ergibt."

„Die Höhe eines Gebäudes wird gemessen von der
anschließenden Erdoberfläche oder bei erhöhter Lage über
der Straße von der Straßenkrone, und zwar bei Ge-
bänden, welche mit der Traufseite gegen die Straße ge-
stellt sind, bis zum Schnitt der vorderen Wandfläche mit
der Dachfläche, und bei den mit der Giebelseite gestellten
Gebäuden bis zur halben Giebelhöhe.

Hat die Straße oder die anstoßende Erdoberfläche
längs des Gebäudes eine ungleiche Breite oder eine

ansteigende Höhenlage, so ist bei der Bemessung der
zulässigen Gebäudehöhe der durchschnittliche Baulinien-
abstand oder die mittlere Höhe der anstoßenden Erd-
obersläche in Rechnung zu nehmen.

Bei mit der Traufseite gegen die Straße gestellten
Gebäuden, welche auf die ganze Länge die zulässige größte
Höhe erreichen, darf mit dem gegen die Straße geneigten
Dach eine Steigung zur Horizontalen von einen: halben
rechten Winkel nicht überschritten werden. Bei geringerer
Höhe ist innerhalb der vorbezeichneten Grenze eine steilere
Steigung des. Daches und die Anbringung von Aufbauten
ivie Querhäuser, Giebel, Türme und drgl. gestattet. Über
jene Grenze hinaus sind steilere Dächer und Ausbauten
nur insoweit zulässig, als der damit verminderte Licht-
einfall durch entsprechende Verminderung der Gebäude-
höhe an anderer Stelle des Gebäudes ersetzt wird. Außer
Berechnung fallen einfache stehende Dachfenster, Pfeiler-
bekröuungen, Schornsteine u. drgl., sofern solche zusammen
nicht mehr als ein Drittel der Gebäudelänge einnehmen.

(Schluß folgt.)

llerbaiiclwezen.
Der Gcivcrbevcrbilild der Stadt Zürich hielt in

der „ Schmidstube " seine ordentliche Generalversamm-
lung ab. Der Vorsitzende gedachte einleitend des lang-
jährigen treuen Quästors Jean Kuder, der am
10. Juli 1918 infolge einer Operation gestorben ist.
Protokoll, Jahresbericht und Jahresrechnung wurden
diskussionslos genehmigt. Die Rechnung „Fonds zur
Errichtung eines permanenten Ausstellungsgebäudes 1917"
erzeigt einen weiteren Einnahmen-Überschuß von 8566
Franken und es stellt sich das Reinvermögen Ende 1917
auf 200,251 Fr. Der Zug der Zeit machte auch in
dem Verband eine Revision der Statuten, die eine

straffere Organisation der einzelnen Berufsgruppen inner-
halb des Verbandes zulassen, notwendig. Mit unwesent-
lichen Änderungen wurden die neuen Statuten nach Vor-
läge genehmigt. Als Präsident des Verbandes wurde
Ed. Boos-Jegher einstimmig für eine weitere Amtsdauer

bei Viel-Kienne
releplioo r-Iepdoo
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20ß fdnt»e*a ©attW»,i.'3eitnttfl („5D?eifterblatt") Ar. 2t

oon 3 (fahren roiebergeroähtt. Bereitl mehr at! brei
dejennieit £>at er feine Kraft in ben dienft bei 93er=

battbel geftettt. 3" SRitgtiebern ber ©efdjäftlprüfuug!»
tomntiffion roäf)lte bie Berfammtuug bte Herren 3- 23otl=

mann, Buct)brudereibefit)er, @. Bobmer, Cfenfabrifant,
unb dr. Karl £afner, Bed)tlanroalt. die geftfetpng
bei (fahrelbeitragel per 1918 mürbe ber in Bälbe f±att=
finbenben delegierten Berfammtuug norbetjalten. ©in»
mutig mar bie Berfaritmtung ber Anficht, baff bem Ber»
banb pr Söfung ber burd) bie gegenwärtigen beroegten
Reiten bebingten gröfjern"Aufgaben oermehrte SRittet pr
Verfügung geftettt merben muffen. 3" ergiebiger dil»
fuffion gab nod) Antafj bie iRecfjnungsftetlung an bie

Kunbfdjaft, bioerfe Arbeiterfragen unb namentlich bie

3ufat$ Berficheruug (Bunbelgefet) über bie Kraulen»
unb Unfaltnerfid)erung), Übernahme bei Kranlengetbe!
für bie erften jroei Unfalltage unb ber differenj non
20 % pnfdjen Sohn» unb Kranfengetb bitrd) bie Arbeit»
geber. ©ine bezügliche ©ntfd)tie|ung mürbe bem ©d)roei=
jerifctjen ©eroerbeoerbattb phanben feiner ©eltionen mit»
geteilt.

Hu$Jtellunfl$we$eii."
©djroet). Söerlbunöaulftettung fjiirid). Unfere

,fp an b roerler feien nodjmatl nad)brüd(id) auf bie

©chau ftettung tjingemiefen, bie ber ©dpoei). SBerl»
bunb auf bent alten dont) adept at) in 3 it r i d)

oeranftattet f)at. ©djott bei flüchtigem ttberblid ift ber
Befdjauer überrafdjt oon ber Jyütte oon ©egenftänben
bei Kunfihanbroerll unb Kunftgemerbel, ebenfo oietfeitig
in Bepg auf SRateriat, rote angeroanbte declptil, Kera»
mi!, fSotjbilbhauerei unb »©ctmiperei, reiche Kolteltionen
in dertitien unb .pattbarbeiten, meifterfjafte Seiftungen
in 93ttc£)binberei unb graphifd)em ©enterbe legen berebtel
3ettgnil ab oon fdjroeijerifdjem Können, dann erfreuen
inlbefonbere auch bie ftimmungloollen, root)t erbauten
unb fd)ön burd)gefüf)rten SRittelftanbl» unb Arbeiter»
motinungen mit bem erquidenben SQticf itt bie fnugepu»
berten ©ärtdjen. dod) mir motten uni ttid)t in einer
Aufjähluttg alt bei ©efjenlroerten oerlierett ; 3ed biefer
3eiten fott febiglid) fein, uttfere |)anbroerler unb ©enterbe»
treibenben, bie fid) bie Aulftettung nod) nid)t angefetjen
haben, auf biefe neuerbiugl aufmert'fam p machen; fie
bietet überaus reidje Abmechltung unb beut Fachmann
mertoolle Anregung.

Aulftettung uott Arfieitcrrootjnröumcn in öaufannc.
Bacfjbem ber @ri)roei)erifct)e Söerlbunb in feiner gegen»
roärtigen 3ür®her Aulftettung bie (fnitiatioe pr Behanb»'
tung ber grage ergriffen hat, metche SRög(ict)teiten heute
ber Aulftattung bei Arbeiterroohnraumel gegeben fittb,
t'ünbigt „L'Oeuvre", bie roetfchfdjroeijerifdje Bereinigung
für Kunft unb (fnbuftrie, für bie SRouate Booember unb
dejember eine Aulftettung an, bie fid) mit bem gleichen
©egenftanb pbefaffen unb bie in Saufanne ftattfinben fott.
(fn einem roefentlid)en ißunlt mirb fich bie Saufanner
Aulftettung oon ber prdjerifchen unterfcheibèn. SBäfp
rettb in 3ü*®i®h i'eine Aul]teltunglräume entftanben finb,
für metche bie baulichen Unterlagen burch bie Aulftel»
tunglteitung feftgefet)t mürben unb bie in ihrer jetpgen
Aulgeftattung nur für bie dauer ber Aulftettung Be=

ftanb hüben, h®ubett el fich bei ber Saufanner Aul»
ftettung um bie bauernbe ©inridjtung oon SBobnrättmen
einel Arbeiterhaufel, bal p biefem jfmecfe oon ber ©tabt
Saufanne bem „Oeuvre" pr Verfügung geftettt roorben
mar. dem Aulftettunglprogramm entnehmen mir
noch fotgenbe Angaben : An ber Aulftettung tonnen
teilnehmen alte SRitgtieber bei „Oeuvres" unb at te
fdjroeijerifchen Künftter, Kunft §anbmerter,
(fnbuftrietle unb ©eroerbetreibenbe, bie im

Kanton SBaabt niebergelaffeu finb. die Aul'
ftettungl=©egenftänbe müffen fchmeijerifchen Urfprunfll
ober, mo el fich um eingeführte fpatbfabril'ate haubelt,
in ber ©djmeij bearbeitet morben fein, die Aul'
ftettung umfafjt alte für einen befdjeiben aulgeftatteten
Arbeitermohnraum benötigten ©egenftänbe. die Qnftal'
tation bei einzelnen Baumes erfotgt unter Kontrolle bei

(fürt) burch benjenigen Künftter, ber bie ©ntroürfe pw
Baum geliefert hut- die (fur g befteht aul A. Sauer»

rière, Ard)itelt (tfSräfibent), SR. .pämmerti, ©Jabtbau»
meifter (Saufanne), Stora ©rofj (Saufanne), SR. A. Baffarb
(®enf), SR. f). SRattfjei) (Steuenburg). dal aulführtich^
Aulftettunglprogramm ift oout 3entratfefretariat
bei „Oeuvre", ^etit=Bod)er 10, Saufanne, erhätttid).

Über öte ©eftattuufi bei -pot,)inarttc5 und) beut

Kriege fd)reibt bie Sanbroirtfd)aft(iche SRarft Qeitung :

Auf atte gälte mirb ber Bebarf an £>olg fefjr groh fein,

um oor attem bie jerftörten ©ebäube, ©d)iffe, ©ifen»
bahnen ufm. roieber aufpbauen. ©omoht in Saub» mie

in Babethötjern merben gro^e Anfprüdje an ben .pol)'
marft herantreten, bie nur burch intenfioen ©in)d)tag unb

burch aulreidjenbe! Angebot befriebigt merben tonnen,
die neutraten unb noch mehr bie friegfütjrenben.Staaten
tonnten ihren .pot,)bebarr im Kriege nur pm geringen
deit becfen. 3unt Aufbau ber jerftörten ©ebiete mirb

fehr oiet ôot) nötig fein, ©rofje Borräte finb aber nirgenbl
oort)anben. die SBettoorräte merben fonad) bei griebetil»
fchtuf) gegenüber bem Bebarf ber erften griebenljaht'^
fet)r fttapp fein. deutfd)tanb mirb feine .potjreferoen
gröfftenteitl aufbrauchen, fo baf) fid) unter ben europäifdjen
Sänbern nur brei in größerem SRaße an ber ^otjaul'
fut)r beteiligen merben: ©djroeben, ginntanb unb Cfter»
reid)=tlugarn. diefe merben unmittelbar nad) griebenl'
fd)tuf) beftrebt fein, möglid)ft oiet .pot) aulpführen. '3'"
meitern rechnet auih Anterifa auf eine geroattige .pot)'
aulfuhr nad) bem Kriege, bie jebod) roegen bem SRangrf

an ©chifflraum rool)l er'ft einige gahre nad) bem Krieg®

in gefteigertem SRape einfetqen fann. ©icher ift, ba^ nach

einigen SRonaten Übergangljeit eine ftarfe pnanfpruch)
nähme an bie ©ägeinbuftrie herantreten mirb. dabei
merben neben bem tnappen Angebot aitcf) bie höh®"

Bunbhotpreife bie ipauptgrunbtage für bie geftigfeit bei

©çhnitthotjgefchâftel bifben. diefer letztere ißunft bürft®
bei einer attfättigen geftfehung oon BunbhotjhödjftpreifeU
gan) befonberl beachtet merben.

ümckiedeatt.
f ©pengtermeifter ©ottfricb Brunner in ©ot"'

thitrn, ein in ber Kraft feiner noch jungen (fahre ftehem
ber SRann, ift ber ©rippe, metd)e in eine heftige ©nO

pnbititg ber Sunge aulntünbete, pm Opfer gefallet'-
SRit fd)mer)tichem Bebauern für ben fleißigen, unteï'i
nefpnenben SRann unb feine gantitie ift bie traurig®

Bachridjt befannt gemorben.

SEÖoljnungifragc. (Aul ben Berhanbtungen be®

©ibgen. Slotftanblfommiffion oout 17. Aug"'
in Bern.) Auf ©ritnb einel Beferatel bei Borfi^eub®"
mirb befchloffen, beim ©chmeijerifchen département. b®l

3intern roegen ber Bartholjfrage oorftettig p merb®"

unb bent ©d)iuei)erifd)en Bolilmirtfdjaftlbepartentent j"
beantragen, el möge eine ©rpertenfommiffion oott.goOf
leuten unb gntereffenten einfet)en pnt ©tnbiunt ber ba"-

teriqnifchen, fo)iatpotitifd)en unb finanjietten ©eiten„;b®

gr a g e b eI 2B o h n u n g I b a u I unb oermanbten ©ehiet®-
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von 8 Jahren wiedergewählt. Bereits mehr als drei
Dezennien hat er seine Kraft in den Dienst des Ver-
bandes gestellt. Zu Mitgliedern der Geschäftsprüfungs-
kommiffion wählte die Versammlung die Herren I. Boll-
mann, Buchdruckereibesitzer, G. Bodiner, Ofenfabrikant,
und Dr. Karl Hafner, Rechtsanwalt. Die Festsetzung
des Jahresbeitrages per 1918 wurde der in Bälde statt-
findenden Delegierten - Versammlung vorbehalten. Ein-
mütig war die Versammlung der Ansicht, daß dem Ver-
band zur Lösung der durch die gegenwärtigen bewegten
Zeiten bedingten größern Ausgaben vermehrte Mittel zur
Verfügung gestellt werden müssen. Zu ergiebiger Dis-
kussion gab noch Anlaß die Rechnungsstellung an die

Kundschaft, diverse Arbeitersragen und namentlich die

Zusatz-Versicherung (Bundesgesetz über die Kranken-
und Unfallversicherung), Übernahme des Krankengeldes
für die ersten zwei Unfalltage und der Differenz von
29 °/o zwischen Lohn- und Krankengeld durch die Arbeit-
geber. Eine bezügliche Entschließung wurde dem Schivei-
zerischen Gewerbeverband zuhanden seiner Sektionen mit-
geteilt.

HuîîlàngîMîen.
Schweiz. Werkbundausstellung Zürich. Unsere

Handwerker seien nochmals nachdrücklich auf die

Schaustellung hingewiesen, die der Schweiz. Werk-
bund auf dem alten Tonhalleplatz in Zürich
veranstaltet hat. Schon bei flüchtigem Überblick ist der
Beschauer überrascht von der Fülle von Gegenständen
des Kunsthandwerks und Kunstgewerbes, ebenso vielseitig
in Bezug aus Material, wie angewandte Technik, Kera-
mik, Holzbildhauerei und -Schnitzerei, reiche Kollektionen
in Textilien und Handarbeiten, meisterhafte Leistungen
in Buchbinderei und graphischem Gewerbe legen beredtes
Zeugnis ab von schweizerischem Können. Dann erfreuen
insbesondere auch die stimmungsvollen, wohl erdachten
und schön durchgeführten Mittelstands- und Arbeiter-
Wohnungen mit dein erquickenden Blick in die hingezan-
berten Gärtchen. Doch wir wollen uns nicht in einer
Aufzählung all des Sehenswerten verlieren; Zweck dieser
Zeilen soll lediglich sein, unsere Handwerker und Gewerbe-
treibenden, die sich die Ausstellung noch nicht angesehen
haben, auf diese neuerdings aufmerksam zu machen; sie
bietet überaus reiche Abwechslung und den: Fachmann
wertvolle Anregung.

Ausstellung von Arbeiterwohnräumen in Lausanne.
Nachdem der Schweizerische Werkbund in seiner gegen-
wärtigen Zürcher Ausstellung die Initiative zur BeHand-
lung der Frage ergriffen hat, welche Möglichkeiten heute
der Ausstattung des Arbeiterwohnraumes gegeben sind,
kündigt „O'Oeuvva", die welschschweizerische Vereinigung
für Kunst und Industrie, für die Monate November und
Dezember eine Ausstellung an, die sich mit dein gleichen
Gegenstand Hefassen und die in Lausanne stattfinden soll.
In einem wesentlichen Punkt wird sich die Lausanner
Ausstellung von der zürcherischen unterscheiden. Wäh-
rend in Zürich reine Ausstellungsräume entstanden sind,
für welche die baulichen Unterlagen durch die Ausfiel-
lungsleitung festgesetzt wurden und die in ihrer jetzigen
Ausgestaltung nur für die Dauer der Ausstellung Be-
stand haben, handelt es sich bei der Lausanner Aus-
stellung um die dauernde Einrichtung von Wohnräumen
eines Arbeiterhauses, das zu diesem Zwecke von der Stadt
Lausanne dem „Oeuvre" zur Verfügung gestellt worden
war. Dem A u s stellu n g s p r 0 g r a m m entnehmen wir
noch folgende Angaben: An der Ausstellung tonnen
teilnehmen alle Mitglieder des „Oeuvres" und alle
schweizerischen Künstler, Kunst-Handwerker,
Industrielle und Gewerbetreibende, die im

Kanton Waadt niedergelassen sind. Die Aus-
stellungs-Gegenstände müssen schweizerischen Ursprungs
oder, wo es sich um eingeführte Halbfabrikate handelt,
in der Schweiz bearbeitet worden sein. Die Aus-
stellung umfaßt alle für einen bescheiden ausgestatteten
Arbeiterwohnraum benötigten Gegenstände. Die Jnstal-
lation des einzelnen Raumes erfolgt unter Kontrolle der

Jury durch denjenigen Künstler, der die Entwürfe zum
Raum geliefert hat. Die Jury besteht aus A. Laver-
rière, Architekt (Präsident), M. Hämmerli, Ssadtbau-
meister (Lausanne), Nora Groß (Lausanne), M. A. Bastard
(Genf), M. H. Matthey (Neuenburg). Das ausführliche
Ausstellern gspro gram m ist vom Zentralsekretariat
des „Oeuvre", Petit-Rocher 19, Lausanne, erhältlich.

Holz-Marktberichte.
Über die Gestaltung des HolzmarkteS nach dein

Kriege schreibt die Landwirtschaftliche Markt-Zeitung'
Auf alle Fälle wird der Bedarf an Holz sehr groß sein,

um vor allem die zerstörten Gebäude, Schiffe, Eisen-
bahnen usw. wieder aufzubauen. Sowohl in Laub- wie

in Nadelhölzern werden große Ansprüche an den Holz-
markt herantreten, die nur durch intensiven Einschlag und

durch ausreichendes Angebot befriedigt werden können.
Die neutralen und noch mehr die kriegführenden Staaten
konnten ihren Holzbedarf im Kriege nur zum geringen
Teil decken. Zum Aufbau der zerstörten Gebiete wird
sehr viel Holz nötig sein. Große Vorräte sind aber nirgends
vorhanden. Die Weltvorräte werden sonach bei Friedens-
schlnß gegenüber dem Bedarf der ersten Friedensfahrt
sehr knapp sein. Deutschland wird seine Holzreserven
größtenteils aufbrauchen, so daß sich unter den europäischen
Ländern nur drei in größerem Maße an der Holzaus-
fuhr beteiligen werden? Schwede!?, Finnland und Öfter-
reich-Ungarn. Diese werden unmittelbar nach Friedens-
schluß bestrebt sein, möglichst viel Holz auszuführen. -Im
weitern rechnet auch Amerika auf eine gewaltige Holz-
ausfuhr nach dem Kriege, die jedoch wegen dem Mangel
an Schiffsraum wohl erst einige Jahre nach dem Kriê
in gesteigerten? Maße einsetzen kann. Sicher ist, daß nach

einigen Monaten Übergangszeit eine starke Jnanspruch)
nähme an die Sägeindustrie herantreten wird. Dabè?

werden neben den? knappen Angebot auch die hohev

Rundholzpreise die Hauptgrundlage für die Festigkeit des

Schnittholzgeschäftes bilden. Dieser letztere Punkt dürfte
bei einer allfälligen Festsetzung von Rundholzhöchstpreisev

ganz besonders beachtet werden.

vertäue»«!.
ch Spenglermeister Gottfried Brunner in Solo-

thurn, ein in der Kraft seiner noch jungen Jahre stehen-
der Mann, ist der Grippe, welche in eine heftige Enfl
zündnng der Lunge ausmündete, zum Opfer gefallein
Mit schmerzlichem Bedauern für den fleißigen, unter-«

nehmenden Mann und seine Familie ist die traurige

Nachricht bekannt geworden.

Wohnungsfrage. (Aus den Verhandlungen der

Eidgen. Notstandskommissioi? vom 17. Augall
in Bern.) Auf Grund eines Referates des Vorsitzende^
wird beschlossen, beim Schweizerischen Departement de?>

Innern wegen der B a u h 0 lz s r a ge vorstellig zu werden

und de»? Schweizerischen Voàvirtschaftsdepartement ^
beantragen, es möge eine Expertenkvinmission von,.Fach-
lenten und Interessenten einsetzen zu??? Studium der baw

technischen, sozialpolitischen und finanziellen Seiten...^
Fr a gedes Wohnungsbaus und verwandten Gebreu-
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